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SATZUNG DES ENTWÄSSE-
RUNGSVERBANDES MOOS 

vom 21.10.2013  
 
Auf Grund von § 1 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der 
Fassung vom 16. September  1974 (GBl. 
S. 408; ber. 1975 S. 460, 1976 S. 408), 
geändert durch Gesetz vom 10.02.1976 
(GBl. S. 149), vom 07.06.1977 (GBl. 
S. 173), vom 29.06.1983 (GBl. S. 
229), vom 12.12.1991 (GBl. S. 860), 
vom 16.07.1998 (GBl. S. 418), vom 
01.07.2004 (GBl. S. 469) und vom 
14.12.2004 (GBl. S. 884) hat die Ver-
bandsversammlung am 21.10.2013 fol-
gende Neufassung der Satzung des Ent-
wässerungsverbandes Moos beschlossen: 
 

§ 1 
Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes 

 
(1) Die Gemeinden Gottenheim und 
Umkirch bilden unter dem Namen „Ent-
wässerungsverband Moos“ einen Zweck-
verband im Sinne des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der 
Fassung vom 16. September 1974 (GBl. 
S. 408; ber. 1975 S. 460, 1976 S. 408), 
geändert durch Gesetz vom 10.02.1976 
(GBl. S. 149), vom 07.06.1977 (GBl. 
S. 173), vom 29.06.1983 (GBl. S. 
229), vom 12.12.1991 (GBl. S. 860), 
vom 16.07.1998 (GBl. S. 418), vom 
01.07.2004 (GBl. S. 469) und vom 
14.12.2004 (GBl. S. 884). 
 
(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in 
Umkirch. 
 

§ 2 
Aufgaben des Zweckverbandes 

 
(1) Aufgabe des Zweckverbandes ist es, 
die Vorflut in den Hauptvorflutern und 
deren Zuflüsse auf den Gemarkungen der 
Gemeinden Gottenheim und Umkirch zu 
verbessern und unter Beachtung der be-
stehenden Wasserrechte zu gewährleisten 
sowie das Regenrückhaltebecken „Dieten-
bach“ und die Umgehungsmulde Gotten-
heim zu betreiben. 
 
(2) Der Zweckverband erstrebt keinen Ge-
winn. 
 

§ 3 
Verwirklichung der Verbandsaufgabe, 

Verbandsanlagen 
 
(1) Der Zweckverband plant, baut aus, 
wartet (betreibt und unterhält) 

a)   auf Gemarkung Freiburg das Regen-
rückhaltebecken Dietenbach, 
 
b)   auf Gemarkung Gottenheim die Um-
gehungsmulde. 
 
(2) Das Regenrückhaltebecken Dieten-
bach ist Eigentum des Verbandes, die 
Umgehungsmulde Eigentum der Gemein-
de Gottenheim. 
 
(3) Ein Vorhaben darf erst ausgeführt wer-
den, wenn die Planungs- und Finanzie-
rungsunterlagen vorliegen und die Finan-
zierung sichergestellt ist. 
 

§ 4 
Lastenverteilung 

 
(1) Die durch die Erfüllung der Ver-
bandsaufgabe entstehenden Lasten wer-
den von den Mitgliedsgemeinden anteilig 
wie folgt getragen: 
 
a.  Planung und Ausbau  
Die im Zusammenhang mit dem Neubau 
der Flutmulde Gottenheim mit den zur 
Flutmulde gehörenden und genehmigten 
Bauwerken (Umgehungsmulde und Ta-
felschütz (Klappenwehr) bei der Einmün-
dung 
in den Neugraben sowie die handbetrie-
benen Schützenwehre im Bereich der 
Straßenbrücken im Ortsetter Gottenheim) 
angefallenen Kosten für die Planung, den 
Ausbau und die Finanzierung werden von 
den Verbandsgemeinden getragen. Die 
Aufteilung dieser Kosten erfolgt nach ei-
nem im Jahr 2006 festgelegten Verteiler-
schlüssel von 84,96 v.H. für die Gemein-
de Gottenheim und 15,04 v.H. für die 
Gemeinde Umkirch.  
Kosten für künftige Planungen, Ausbau-
maßnahmen und die dafür erforderlichen 
Finanzierungen der Flutmulde Gotten-
heim mit den zur Flutmulde gehörenden 
und genehmigten Bauwerken werden von 
der Gemeinde Gottenheim getragen. 
Die Kosten für die Planung, den Ausbau 
und die Finanzierung der Vorfluter mit 
den dazugehörigen Bauwerken und Wirt-
schaftswegen werden von der Mitglieds-
gemeinde, auf deren Gemarkung sich die 
Anlage befindet, getragen. 
Die Kosten für die Planung, den Ausbau 
und die Finanzierung des Regenrückhalte-
beckens Dietenbach auf Gemarkung Frei-
burg werden von den Mitgliedsgemeinden 
des Verbandes je zur Hälfte getragen. 
Dies gilt auch für die Planung, den Ausbau 
und die Finanzierung von notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen oder Maßnahmen 
die der Verbesserung des Hochwasser-

schutzes dienen. 
 
b.   Verwaltungs- und Betriebskosten 
Die Verwaltungskosten und die Kosten 
für den Betrieb und die Unterhaltung der 
Flutmulde Gottenheim und des Regen-
rückhaltebeckens Dietenbach, werden von 
den Mitgliedsgemeinden je zur Hälfte ge-
tragen. 
 
(2) Die Umlage ist je zur Hälfte zu Beginn 
eines jeden Halbjahres fällig. Solange ihre 
Höhe noch nicht festgestellt ist, haben die 
Mitgliedsgemeinden zu diesen Terminen 
Vorauszahlungen auf der Grundlage der 
Vorjahresschuld zu leisten. 
 
(3) Die zur Erfüllung der Verbandsaufga-
ben erforderlichen Landflächen werden 
von den Mitgliedsgemeinden kostenlos 
bereitgestellt. 
 

§ 5 
Organe 

 
Die Organe des Zweckverbandes sind  
a)  die Verbandsversammlung 
b)  der Vorsitzende 
 

§ 6 
Aufgabe der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung beschließt 
über alle Angelegenheiten des Zweck-
verbandes, soweit nicht einzelne Aufga-
ben dem Vorsitzenden durch Gesetz oder 
durch diese Satzung zugewiesen sind. 
 

§ 7 
Zusammensetzung der 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht 
aus den jeweiligen Bürgermeistern der 
Gemeinden Gottenheim und Umkirch, die 
im Verhinderungsfall nach Maßgabe der 
§§ 48, 49 GemO vertreten werden. 
 
(2) Mitglieder der Verbandsversammlung 
sind außerdem jeweils vier Gemeinderä-
te aus dem Gemeinderat Gottenheim und 
dem Gemeinderat Umkirch. Sie sind in 
der Verbandsversammlung stimmberech-
tigt und werden nach jeder regelmäßigen 
Wahl der Gemeinderäte von dem neu ge-
bildeten Gemeinderat aus seiner Mitte ge-
wählt. Scheidet ein Gemeinderat vorzeitig 
aus dem Gemeinderat oder der Verbands-
versammlung aus, wird für den Rest der 
Amtszeit ein neues Mitglied gewählt. Für 
jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu be-
stellen, der dieses im Verhinderungsfall 
vertritt. 
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(3) Jedes nicht in die Verbandsversamm-
lung gewählte Mitglied eines Gemeinde-
rats aus einer der Mitgliedsgemeinden 
hat das Recht, an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung als nicht stimmbe-
rechtigtes Mitglied teilzunehmen. 
 

§ 8 
Einberufung der Sitzungen und 

Geschäftsordnung der 
Verbandsversammlung 

 
(1) Der Vorsitzende beruft mindestens 
einmal jährlich die Verbandsversammlung 
mit mindestens einwöchiger Ladungsfrist 
zu den Sitzungen ein. Die Ladung muss 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
erfolgen. In dringenden Fällen bedarf es 
keiner Fristsetzung. 
 
(2) Die Verbandsversammlung muss un-
verzüglich einberufen werden, wenn eine 
Mitgliedsgemeinde dies unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes oder wenn 
es die Aufsichtsbehörde beantragt. Der 
Verhandlungs-gegenstand muss zum Auf-
gabenkreis des Zweckverbandes gehören. 
 
(3) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und 
schließt die Verhandlungen der Ver-bands-
versammlung. Er handhabt die Ordnung 
und übt das Hausrecht aus. 
 
(4) Die Sitzungen der Verbandsversamm-
lung sind öffentlich, soweit nicht das öf-
fentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
einzelner entgegenstehen. Der Vorsitzen-
de kann in der Tagesordnung bestimmte 
Gegenstände in die nichtöffentliche Sit-
zung verweisen. Über einen Antrag aus 
der Mitte der Verbandsversammlung, ei-
nen Verhandlungsgegenstand entgegen 
der Tagesordnung in öffentlicher oder 
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, 
wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten 
und entschieden. Ist der Ausschluss der 
Öffentlichkeit angeordnet, so haben alle 
nicht zur Ver-bandsversammlung gehöri-
gen Personen den Sitzungsraum zu verlas-
sen, ausgenommen Schriftführer und die 
zur Beratung erforderlichen Fachkräfte. 
 
(5) Über den wesentlichen Inhalt der Ver-
handlungen der Verbands-versammlung 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie 
muss die Namen der Anwesenden, die Ge-
genstände der Verhandlung, die Anträge, 
die Abstimmungs- und Wahlergebnisse 
und den Wortlaut der Beschlüsse enthal-
ten. Die Niederschrift ist vom Vorsitzen-
den, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zu unterschreiben. 
 

§ 9 
Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung kann nur 
in einer ordnungsgemäß einberufenen 

Sitzung beraten und beschließen. Sie ist 
beschlussfähig, wenn die stimmberechtig-
ten Vertreter der zwei Mitgliedsgemeinden 
anwesend sind. 
 
(2) Die Verbandsversammlung stimmt 
in der Regel offen ab und fasst ihre Be-
schlüsse mit Stimmenmehrheit, soweit 
diese Satzung nichts anderes bestimmt. 
Der Vorsitzende sowie sein Stellvertreter 
haben Stimmrecht. 
 

§ 10 
Vorsitzender 

 
(1) Der Vorsitz wechselt alle 5 Jahre, erst-
mals zum 01.01.2010 nach Gottenheim. 
Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsit-
zender sind jeweils die amtierenden Bür-
germeister der Mitgliedsgemeinden Got-
tenheim und Umkirch. 
 
(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter aus seinem Hauptamt aus, 
erlischt auch sein Amt als Vorsitzender 
oder Stellvertreter. Es findet sodann eine 
Wahl für die restliche Dauer der Amtszeit 
statt. Das gleiche gilt, wenn der Vorsitzen-
de oder sein Stellvertreter aus einem an-
deren Grund vorzeitig ausscheidet. 
 

§ 11 
Rechtsstellung des Vorsitzenden 

 
(1) Der Vorsitzende vertritt den Zweck-
verband und besorgt die laufenden Ge-
schäfte. Er bereitet die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung vor und vollzieht 
die Beschlüsse. 
 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verwaltung 
des Zweckverbandes. Es obliegt ihm des-
halb die Aufsicht über die Bediensteten. 
 
(3) Der Vorsitzende darf notwendige Aus-
gaben bis zum Einzelbetrag von 5.000,00 
€ ohne vorherigen Beschluss der Ver-
bandsversammlung tätigen, soweit die 
entsprechenden Mittel im Haushaltsplan 
des Zweckverbandes ausgewiesen sind. 
Die Verbandsversammlung ist bei der 
nächsten Sitzung darüber zu unterrichten. 
 

§ 12 
Bedienstete des Zweckverbandes, 

Aufwandsentschädigung 
 
(1) Die zur Erfüllung der Verbandsaufga-
be erforderlichen Bediensteten stellt der 
Verband ein. Über ihre Einstellung und 
Vergütung entscheidet die Verbandsver-
sammlung. 
 
(2) Werden hauptamtliche Beamte oder 
Angestellte vom Zweckverband einge-
stellt, sind durch Ergänzung der Satzung 
Vorschriften über die Übernahme der Be-

amten oder Angestellten durch die Mit-
gliedsgemeinden oder über die sonstige 
Abwicklung der Dienst- und Versorgungs-
verhältnisse im Falle der Auflösung des 
Zweckverbandes oder der Änderung seiner 
Aufgaben zu treffen. 
 
(3) Der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende, der Verbandsrechner und 
der Kassenwart, die Schleusenwärter der 
Gemeinde Gottenheim und der Gemeinde 
Umkirch sowie die übrigen Mitglieder der 
Verbands-versammlung erhalten eine Auf-
wandsentschädigung, deren Höhe durch 
Satzung festgelegt wird. 

 
§ 13 

Bekanntmachung 
 
Die Bekanntmachungen des Zweckverban-
des erfolgen durch Zustellung an die ein-
zelnen Mitglieder. Soweit eine öffentliche 
Bekanntmachung erforderlich ist, erfolgt 
diese nach der Vorschrift der Satzung der 
Mitgliedsgemeinden über die Form der öf-
fentlichen Bekanntmachungen. 
 

§ 14 
Ausscheiden einzelner Mitglieder 

 
(1) Ein Mitglied des Zweckverbandes kann 
nur durch einstimmigen Beschluss der 
Verbandsversammlung aus dem Verband 
ausscheiden. 
 
(2) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt 
zu den bis zum Ausscheiden festgesetz-
ten Beiträgen verpflichtet. Es kann auch 
später noch wie ein Mitglied zu Beiträgen 
wegen der Aufwendungen herangezogen 
werden, die durch sein Ausscheiden not-
wendig geworden sind und nicht vermie-
den werden können. 
 

§ 15 
Auflösung des Zweckverbandes 

 
(1) Der Zweckverband kann nur durch ein-
stimmigen Beschluss aller Mitglieder auf-
gelöst werden. Der Beschluss bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(2) Im Falle der Auflösung gehen das 
Vermögen und die Verbindlichkeiten des 
Zweckverbandes auf die einzelnen Ver-
bandsmitglieder im Verhältnis ihrer Betei-
ligung über. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung 
vom 26. Juni 1990 mit ihren Änderungen 
vom 03. November 1980, vom 02. Mai 
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1985, vom 26. Juni 1990 vom 06. März 
2007 und vom 5. Juli 2010 außer Kraft. 
 
Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg oder auf 
Grund der Gemeindeordnung beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber dem „Entwässerungsverband 
Moos“ (Bürgermeisteramt Umkirch, Vin-
zenz-Kremp-Weg 1, 79224 Umkirch) 
geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind. 
 
Umkirch, den  21. Oktober 2013  

Volker Kieber 
Verbandsvorsitzender 

 

Flurneuordnung Ihringen (Schlichten) 

Einladung zu einer Teilnehmer-
versammlung  
Im Auftrag des Vorstands der Teilnehmer-
gemeinschaft lädt die untere Flurberei-
nigungsbehörde die Teilnehmer der Flur-
neuordnung Ihringen (Schlichten) zu einer 

Teilnehmerversammlung ein. Die Teilneh-
merversammlung wird anberaumt auf 
 
Dienstag, den 29. Oktober 2013, um 19:00 
Uhr, 
in der Aula der Neunlindenschule in Ihrin-
gen. 
 
Tagesordnungspunkte: 
1.   Stand des Flurneuordnungsverfahrens 
2.   Wege- und Gewässerplan 
3.   Besitzregelung 
4.   Räumung der Rebgrundstücke 
5.   Teilnehmerbeiträge 
6.   Verschiedenes 
 
Breisach, den 15.10.2013 
I.A. gez. Muhler, VR 

 

Informationen zur 

SEPA Einführung   
Der europäische Gesetzgeber hat in seiner 
Verordnung Nr. 260/2012 (SEPA Verord-
nung) die Einführung des SEPA Zahlver-
fahrens beschlossen. Zum 01.02.2014 
entfallen damit die bisherigen nationalen 
Zahlverfahren für Überweisungen und 
Lastschriften. Alle Institutionen (Banken, 
Firmen, Behörden, Vereine, Privatperso-
nen) die sich am Zahlungsverkehr beteili-
gen sind damit gezwungen spätestens ab 
dem 01.02.2014 auf SEPA umzusteigen. 
Dies betrifft auch die Gemeinde Gotten-
heim. 
 
Was ändert sich durch die SEPA Einfüh-
rung: 
 
1. Jeder Kontoinhaber erhält anstatt sei-
 ner bisherigen Kontonummer eine 
 IBAN, die sich aus dem Länderkürzel, 

 einer zweistelligen Prüfziffer, der bis-
 herigen Bankleitzahl und der Konto-
 nummer zusammensetzt. 
 
2. Die Einzugsermächtigungen, die uns 
 von unseren Bürgern vorliegen, kön-
 nen automatisch in sogenannte SEPA 
 Basislastschriftmandate umgewandelt 
 werden. Diese Mandate sind die 
 Voraussetzung für alle weiteren Last-
 schrifteinreichungen durch die Ge-
 meinde Gottenheim, die Ihre Girokon-
 ten belastet. 
 
3. Die Gemeinde Gottenheim ist 
 verpflichtet jeden Schuldner über die 
 Umwandlung seiner bisherigen Ein-
 zugsermächtigung in ein SEPA Basis-
 lastschriftmandat zu informieren. 
 Deshalb wird die Gemeinde Gotten-
 heim im November diese Informati-
 onen an alle betroffenen Einwohner 
 verschicken. Aus technischen Grün-
 den wird es vorkommen, dass Sie 
 mehrere entsprechende Informations-
 schreiben bekommen. Hierfür bitten 
 wir um Ihr Verständnis. 
 
4. Die Gemeinde Gottenheim ist weiter
 hin verpflichtet zukünftige Last-
 schrifteinreichungen die zur Belas-
 tung eines Kontos führen mindestens 
 14 Tage vor der Belastung des Kontos 
 anzukündigen. Die Gemeinde ist be-
 müht die Vorabankündigungen in ihre 
 Bescheide / Rechnungen / Verträge zu 
 integrieren um einen unnötigen Pa-
 pieraufwand zu vermeiden. Dies wird 
 aber nicht immer möglich sein. 
 
Bürgermeisteramt Gottenheim 
-Rechnungsamt/Gemeindekasse- 
 

Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag  
01.11. 
Anna Lisette Bernauer 83 Jahre 
19.11. 
Walter Hermann Ries 83 Jahre 
21.11. 
Bertold Franz Schmidle    83 Jahre 
 

Böschungspflegeprojekt Gotten-
heim 
Fortsetzung der Praxisschulung vor Ort 
Im Zuge des Böschungspflegeprojektes 
Gottenheim werden im Jahresverlauf wei-
tere Termine angeboten, an denen an den 
Beispielböschungen vor Ort die an den 
beiden Winterterminen zum Jahresanfang 
begonnene Schulung sowie systematische 

Aufbau und Zusammenführung der Got-
tenheimer Kräfte fortgeführt werden soll. 
 
Die von der Gemeinde beauftragten Exper-
ten Fabian Mayer und Alexander Held ge-
hen praxisnah vor Ort auf die spezifischen 
Belange der jahreszeitlichen Böschungs-
pflege auf den 8 Musterböschungstypen 
ein. 
 
Ebenso werden lokale Lohnunternehmer 
aus Landschaftspflege und Forst für De-
monstrationen und fachlichen Austausch 
zur Verfügung stehen, damit sich das an-
gestrebte optimale Zusammenwirken aller 
in und für die Böschungspflege tätigen 
Personen und Unternehmen aus Gotten-
heim weiterhin entwickelt und letztlich 
zu einem gut funktionierenden System 

ausgebaut werden kann. Deshalb soll an 
jedem der Termine auch genügend Raum 
für Fragen und Anregungen bleiben. 
 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Rückmeldungen, auch in Form von An-
regungen, an Max Dersch, Rathaus, sind 
allerdings hilfreich und willkommen. 
 
Treffpunkt ist wieder das Nussbaumtal 
bzw. das Feuerwehrgerätehaus. Mitzu-
bringen sind: jeweils 2 Stunden Zeit, 
Notizblock, Interesse an der Aufgabe 
Böschungspflege und Motivation, diese 
langfristig gemeinsam gemeistert zu be-
kommen. 
 
Herbstthemen 

•	 Rückblick auf die Frühjahrs- und 




